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Die Abgeordneten zum Nationalrat Jakob Auer und Kollegen haben am 
16. Dezember 1992 unter der Nr. 3971/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend die Trinkwasser-Pestizid-Ver­

ordnung gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. sehen Sie eine Möglichkeit, die Kritikpunkte des 00 Univ. -Prof 0 
Werner Biffl bezüglich der Trinkwasser-Pestizid-Verordnung zu 
berücksichtigen? 

20 wenn nicht, wie begründen Sie das? 

30 Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Feststellung, daß die 
gesetzlich aufgetragenen Fristen für die Vorlage der Ana­
lyseergebnisse nicht eingehalten werden können und das Gesetz 
daher in diesem Sinn nicht immer vollziehbar ist?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Trinkwasser-Pestizidverordnung, BGB1.Nr. 448/91, nennt, abgesehen 

von zwei Ausnahmen, als Grenzwert 0,1 pg/l für alle Pestizide. Dieser 

Wert ist ident mit dem in der EG geltend~Grenzwert, der in der 

EG-Richtlinie "Über die Qualität von Wasser für den menschlichen Ge­

brauch" (80/778/EWG) vom 15. Juli 1980 festgelegt wurde. Diese Richt­
linie ist Bestandteil des EWR-Vertrages. Die Grenzwerte dienen dem 
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vorbeugenden Gesundheitschutz bei langfristigem (lebenslangem) Was­

serkonsum. Obwohl Deutschland erst vor kurzem vom Europäischen Ge­
richtshof wegen Nichteinhaltens der Richtlinie verurteilt wurde (92/C 

333/11), treten auch maßgebende deutsche Wissenschafter, allen voran 

das Bundesgesundheitsamt Berlin, für diese EG-Richtlinie ein. 

Dieser von der Forderung nach weitestgehendem Freisein von 
Pestizid-Belastungen bestimmte Grenzwert beendet daher auch in der EG 
in rechtsverbindlicher Weise die toxikologische Diskussion darüber, 
welche Belastungen des Menschen durch Pestizide im Trinkwasser ver­

tretbar sind. 

Zu Frage 3: 

Die Trinkwasser-Pestizidverordnung nennt 52 Pestizide, auf deren Vor­
kommen das Trinkwasser zu untersuchen ist. Dieser sehr umfangreiche 
Untersuchung sauf trag wird dadurch eingeschränkt, daß durch 
"Multimethoden" chemisch verwandte Pestizide in einem Arbeitsgang er­
faßt werden. Für die Bestimmung der 52 in der verordnung angeführten 
Pestizide reduziert sich der Untersuchungsaufwand auf sieben Gruppen. 

Oe facto sind daher nicht 52, sondern lediglich sieben Substanzen, im 

Sinne von Substanzgruppen, z.B. Triazine, Phenylharnstoffverbindun­
gen, zu bestimmen. Die Entwicklung der Multimethoden hat daher zu ei­
ner sprunghaften Erhöhung der Analysenkapazität bei reduziertem Un­
tersuchungsaufwand beigetragen. 

Gemäß § 5 der Trinkwasser-Pestizidverordnung kann der Landeshauptmann 
von Amts wegen oder über Antrag einige der in der Verordnung ge­

nannten Pestizide von der Untersuchungsverpflichtung ausnehmen. Diese 
Bestimmung geht von dem Grundsatz aus, daß der Untersuchungsumfang an 
die örtlichen Gegebenheiten angepaßt und so ökonomisch wie möglich zu 
halten ist. 

Die in der Verordnung genannten Fristen können daher in der Regel 

eingehalten werden, so ferne der Betreiber einer Wasserversorgungsan­
lage die Trinkwasseranalyse rechtzeitig beantragt. 
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